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Präambel: 
 
Regelmäßige, möglichst tägliche Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote beeinflussen 
die kognitive, emotionale, soziale und motorische Entwicklung der Kinder nachhaltig 
positiv und führen auch im außersportlichen Bereich zu deutlichen 
Kompetenzgewinnen.  
 
Das Ministerium für Schule, Jugend und Kinder (MSJK), das Ministerium für Städtebau 
und Wohnen, Kultur und Sport (MSWKS) des Landes Nordrhein-Westfalen und der 
LandesSportBund Nordrhein-Westfalen sind daher bestrebt, die Bildungs-, Erziehungs- 
und Betreuungsangebote in den offenen Ganztagsgrundschulen durch Angebote für 
Bewegung, Spiel und Sport einschließlich kompensatorischer Bewegungsförderung so 
zu ergänzen, dass möglichst jedes Kind seine sportlichen und motorischen Fähigkeiten 
entdecken, erfahren und entfalten kann.  
 
Die offene Ganztagsgrundschule bietet eine große Chance für die Umsetzung dieser 
Ziele. Konzeption und Umsetzung der offenen Ganztagsgrundschule sind gemeinsame 
Aufgabe der Schulträger, der Schulen, der öffentlichen und freien Träger der Kinder- 
und Jugendhilfe und der Schulaufsicht.  
 
Das MSJK, das MSWKS und der LandesSportBund Nordrhein-Westfalen stimmen 
darin überein, dass qualitativ hochwertige Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote in der 
offenen Ganztagsgrundschule unverzichtbar sind.  
 
Dabei gehen sie davon aus, dass bei der Gestaltung der offenen Ganztagsgrundschule 
den Mitgliedsorganisationen und Untergliederungen des LandesSportBundes eine ihrer 
Kompetenz entsprechende Bedeutung zugemessen wird. In diesem Sinne sollen ihre 
Angebote besonders berücksichtigt werden.  
 
Für die Umsetzung dieses gemeinsamen Willens schließen das MSJK, das MSWKS und 
der LandesSportBund Nordrhein-Westfalen folgende Rahmenvereinbarung: 
 
1. Diese Vereinbarung bildet den Rahmen für die Zusammenarbeit zwischen den 

offenen Ganztagsgrundschulen in Nordrhein-Westfalen und den 
Mitgliedsorganisationen, Untergliederungen und Sportvereinen im 
LandesSportBund Nordrhein-Westfalen. Ziel der Vereinbarung ist es, 
außerunterrichtliche Angebote zu Bewegung, Spiel und Sport einschließlich 
kompensatorischer Bewegungsförderung für alle Schülerinnen und Schüler 
sicherzustellen, die an der offenen Ganztagsgrundschule teilnehmen.  

 
2. Grundlage der Vereinbarung und der Zusammenarbeit vor Ort sind Erlass und 

Förderrichtlinie des MSJK "Offene Ganztagsschule im Primarbereich" vom 12. 
Februar 2003, der von der Landesregierung mit dem LandesSportBund Nordrhein-
Westfalen abgeschlossene „Pakt für den Sport“ vom 22. Januar 2002 und das 
zwischen Landesregierung, LandesSportBund Nordrhein-Westfalen und den 
kommunalen Spitzenverbänden vereinbarte "Aktionsprogramm zur Förderung der 
Zusammenarbeit von Schulen und Sportvereinen in Nordrhein-Westfalen" vom 2. 
Mai 2002.  
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3. Die Vereinbarung ist der Rahmen für den Abschluss von Kooperationsverträgen 
zwischen den örtlichen Trägern der außerunterrichtlichen Bewegungs-, Spiel- und 
Sportangebote und den Schulträgern sowie den beteiligten öffentlichen und freien 
Trägern der Kinder- und Jugendhilfe. Vertragspartner vor Ort sind die Schulträger 
und die Träger der außerunterrichtlichen Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote. 
Zur Unterstützung dieser Vereinbarung wird der LandesSportBund Nordrhein-
Westfalen örtliche Koordinierungsstellen einrichten, die in seinem Auftrag tätig 
werden. Der Schulträger kann den/die Schulleiter/in beauftragen, in seiner 
Vertretung einen Kooperationsvertrag mit dem Träger der außerunterrichtlichen 
Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote abzuschließen. Kooperationsverträge vor Ort 
können für Komplettangebote, Teilangebote und für einzelne Module abgeschlossen 
werden. 

 
4. Angebote von gemeinwohlorientierten Sportorganisationen haben bei der 

Durchführung außerunterrichtlicher Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote Vorrang 
vor Angeboten anderer Anbieter. 

 
5. Für die Durchführung der außerunterrichtlichen Bewegungs-, Spiel- und 

Sportangebote kommen in der Regel Personen in Betracht, die beim Träger der 
außerunterrichtlichen Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote tätig sind und gemäß 
dem Erlass des MSJK "Offene Ganztagsschule im Primarbereich" vom 12. Februar 
2003 qualifiziert und geeignet sind.  

 
6. Die Träger der außerunterrichtlichen Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote und die 

Schulen vereinbaren, in welchem zeitlichen Umfang pro Woche und zu welchen 
Zeiten die Dienstleistung erbracht wird. Die außerunterrichtlichen Bewegungs-, 
Spiel- und Sportangebote finden regelmäßig und möglichst täglich statt. Die Träger 
sorgen beim Einsatz ihres Personals für Kontinuität. Angebote in der offenen 
Ganztagsgrundschule sollen in der Regel die Dauer von einem Schuljahr nicht 
unterschreiten. Vertretungsregelungen werden vor Ort zwischen den 
Vertragspartnern verbindlich vereinbart. In den Ferien und an schulfreien Tagen 
sind auch schulübergreifende Angebote möglich, die ggf. weitere Wege erfordern.  

 
7. Die Schule stellt die notwendigen Räume, Anlagen und benötigten Spiel- und 

Sportgeräte zur Verfügung. Es können auch Räume und Anlagen der Träger oder 
von Dritten verwendet werden, wenn sie für Schülerinnen und Schüler fußläufig 
erreichbar sind. Baumaßnahmen, Neuanschaffungen und die Gestaltung von 
Außenanlagen werden von den Schulträgern mit den Schulen und den beteiligten 
Partnern abgestimmt. 
 

8. Die außerunterrichtlichen Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote im Rahmen der 
offenen Ganztagsgrundschule gelten als schulische Veranstaltungen. Der Erlass des 
MSJK vom 12. Februar 2003 regelt abschließend die Versicherung der 
teilnehmenden Kinder und der mitwirkenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
außerunterrichtlichen Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote einschließlich der 
Amtshaftung.  
 

9. Die Mitwirkung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der außerunterrichtlichen 
Bewegungs-, Spiel- und Sportangebote in schulischen Gremien bzw. die 
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Mitwirkung der Schule in Gremien des Trägers ist in dem vor Ort abzuschließenden 
Kooperationsvertrag zu regeln.  
 

10. Fragen der Vergütung sind vor Ort zu regeln. Der Schulträger zahlt für die 
Dienstleistung der Träger der außerunterrichtlichen Bewegungs-, Spiel- und 
Sportangebote im Rahmen der in Erlass und Förderrichtlinie des MSJK vom 12. 
Februar 2003 vorgesehenen Mittel eine Vergütung. Sie ist nicht höher als die 
Vergütung, die nach BAT und den Eingruppierungsrichtlinien gezahlt werden 
müsste. 
  

11. MSJK, MSWKS und LandesSportBund Nordrhein-Westfalen verpflichten sich zur 
gemeinsamen Qualitätsentwicklung bei den außerunterrichtlichen Bewegungs-, 
Spiel- und Sportangeboten. Das MSJK und das MSWKS initiieren die örtlichen 
Prozesse der Qualitätsentwicklung insbesondere über die "Beauftragten für den 
Schulsport" der Bezirksregierungen und die Ausschüsse für den Schulsport in den 
Kreisen und kreisfreien Städten. Die Träger der außerunterrichtlichen Bewegungs-, 
Spiel- und Sportangebote verpflichten sich zur Teilnahme an Evaluation und 
wissenschaftlicher Begleitung. Der LandesSportBund Nordrhein-Westfalen wird bei 
der Entwicklung der Evaluationsinstrumente und der Auswertung der Ergebnisse 
beteiligt.  

 
12. MSJK, MSWKS und LandesSportBund Nordrhein-Westfalen stimmen jährlich den 

Fortschreibungsbedarf dieser Vereinbarung ab. Vereinbarungen für das neue 
Schuljahr werden spätestens bis zum 30. April des laufenden Schuljahres getroffen. 
Die Anwendbarkeit dieser Vereinbarung auf das Programm "Dreizehn Plus" in der 
Sekundarstufe I wird bis zum Ende des Schuljahres 2005/2006 erprobt. 

 
Düsseldorf, den 18.  Juli 2003  
 
Für das Ministerium für Schule,  
Jugend und Kinder 
 
 
............................................................ 
(Ute Schäfer) 
Ministerin für Schule, Jugend und Kinder 

Für den LandesSportBund 
 
 
 
............................................................... 
(Richard Winkels) 
Präsident des LandesSportBundes NRW 

  
Für das Ministerium für Städtebau 
und Wohnen, Kultur und Sport 
 
 
.............................................................. 
(Dr. Michael Vesper) 
Minister für Städtebau und Wohnen, 
Kultur und Sport 
 

Für die Sportjugend NRW 
 
 
 
............................................................... 
(Dirk Mays) 
Vorsitzender der Sportjugend NRW 
 

 


